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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

GENERALSEKRETARIAT

 Brüssel, den 10. Januar 2013 
 

  CM 1070/13 

   

  
JUR  
INST 
PROCED 

MITTEILUNG 

SCHRIFTLICHES VERFAHREN 
Für Rückfragen: chantal.dhondt@consilium.europa.eu 
Tel./Fax: +32.2.281.6702 / +32.2.281.6160 
Betr.: SCHRIFTLICHES VERFAHREN zur Annahme des Beschlusses des Rates zur 

Änderung der Geschäftsordnung des Rates  
– Aktualisierung der Bevölkerungstabelle der Mitgliedstaaten für das Jahr 2013 

 
 
Nach Artikel 2 Absatz 2 des Anhangs III der Geschäftsordnung des Rates1 aktualisiert der Rat mit 
Wirkung vom 1. Januar jedes Jahres die in Artikel 1 dieses Anhangs genannten Bevölkerungszahlen 
auf der Grundlage der zum 30. September des Vorjahres beim Statistischen Amt der Europäischen 
Union verfügbaren Daten. Diese Zahlen werden bei der Durchführung des Artikels 16 Absatz 5 
EUV sowie des Artikels 3 Absätze 3 und 4 des den Verträgen beigefügten Protokolls (Nr. 36) über 
die Übergangsbestimmungen herangezogen.  
 
Angesichts der Dringlichkeit der Angelegenheit hat der Vorsitz vorgeschlagen, das schriftliche 
Verfahren gemäß Artikel 12 der Geschäftsordnung des Rates anzuwenden. 
 
Bitte geben Sie an, ob Sie 
– der Anwendung des schriftlichen Verfahrens zustimmen, 
– mit der Annahme des vorgenannten Ratsbeschlusses in der von den Rechts- und 

Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung des Dokuments 18130/12 JUR 653 INST 756 
OC 776 einverstanden sind. 

                                                 
1 ABl. L 325 vom 11.12.2009, S. 35. 
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Sie werden gebeten, auf beide Fragen mit JA oder NEIN – auf die zweite Frage gegebenenfalls 
auch mit STIMMENTHALTUNG – zu antworten.  
 
Etwaige einseitige Erklärungen sind gesondert abzugeben. 
 
Ihre Antwort muss dem Generalsekretariat des Rates bis zum Montag, den 14. Januar 2013 
(17.00 Uhr), entweder per Telefax (Fax-Nr. [+32.2.281.6160] oder per E-Mail 
[chantal.dhondt@consilium.europa.eu] zugehen. 
 
 

     




